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in Edler und Ho<wei\er Rath hat vor gut ange\ehen, in dem neuen 

Gebäude der S<ule zu St. Thomae, au< die Ge\e^e der\elben der 

Jugend aufs neue einzu{ärfen.  Da nun theils keine alten Exemplarien 
mehr vorhanden; theils au< die Zeiten \elb|, und die neue Einri<tung 
des S<ul-Gebäudes einige Veränderungen verur\a<et; i| bey die\er 

Gemeinma<ung der Haupt-Inhalt der vorigen Ge\e^e zwar beybehalten, aber alles 
na< den ie^igen Um|änden eingeri<tet worden.  Gebe Gott, daß der Endzwe> die\er 
Sa<e, nemli< der Jugend, und der gan^en gemeinen We\ens Glü>\eeligkeit, errei<et 
werde. [4] 
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T. . 

Von der Gott\eeligkeit. 

§. . 
or allen Dingen \ollen un\ere Thomas-S<üler überzeuget \eyn, daß der 
Anfang der Weisheit, um derentwillen die S<ulen angelegt und be\u<t 
werden, ia \elb| die hö<|e Weisheit in der wahren Erkenntniß und Fur<t 

Gottes be|ehe, als ohne wel<e \ie niemahlen wei\e, und al\o au< ni<t glü>\eelig 
werden können.  Na<dem nun au< der Endzwe> der Ge\e^e i|, \ie wei\e und glü>\eelig 
zu machen; \o muß der Gehor\am, wel<en \ie den\elben zu lei|en haben, auf die 
ie^tgeda<ten Tugenden gegründet \eyn.  Ge{iehet die\es, \o wird man zwar kaum eines 
|rengen Befehls oder Strafe nöthig haben; do< \oll es au< bey die\en Ge\e^en ni<t 
daran fehlen, damit ni<t iemand Vortheil von \einer Bosheit habe, oder die\elbe do< 
unge|rafft hingehe; \ondern dieienigen, von wel<en man keine wahre Tugend, oder 
re<ten Gebrau< der Freyheit erwarten kan, wenig|ens dur< Fur<t der Strafe zu 
Beoba<tung ihrer Pfli<t angehalten werden. 

§. . 
 Demna< \ollen die S<üler vornehmli< den fe|en Vor\a^ fa}en, \i< vor dem 
allgegenwärtigen Gott der ni<t nur ihre Worte und Werke, \ondern au< alle ihre 
Gedan>en \iehet, zu {euen.  Wenn \ie al\o eine Lu|, oder bequeme Gelegenheit zur 
Sünde reizet, \o \ollen \ie beden>en, daß Gott ni<t nur alles gewiß wi}e, \ondern au< 
auf das {ärf|e |raffe. 

§. . 
 Die\es \oll der Grund des ganzen äu\erli<en Gottesdien|es \eyn.  Denn es \ollen 
die S<üler bey dem Gebete [5] \owohl öffentli< in der Kir<en, als au< in der 
Schulen Morgens und Abends, vor und na< Ti{e, bey dem Anfange und Ende der 
Lectionen ni<t nur aufgeri<t |ehen, und in dem gan^en äu\erli<en Bezeugen ni<ts als 
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Erbarkeit und Ehrerbietung an den Tag legen, \ondern au< haupt\ä<li< ihr Gemüth 
zu demienigen ri<ten, wel<er allein das Gute austheilet, na<dem er will.  Sollte aber 
einer \i< unter|ehen einigen Unfug anzuri<ten, oder die andern in ihrer Aufmerk\amkeit 
und Anda<t zu |öhren: \o wird er dem Zorne Gottes gewißli< ni<t entfliehen, aber 
au< \o viel an uns i|, der Schul-Straffe ni<t entgehen. 

§. . 
 Es \oll au< tägli< unter der Auf\i<t der wö<entli<en Inſpeoris Morgens 
und Abends ein Stü> aus der heiligen S<rift vorgele\en werden.  Hierbey wird von 
den S<ülern erfordert, daß \ie wohl auf da}elbe A<t haben, und beden>en \ollen, daß 
Gott in dem\elben mit ihnen rede.  Es \oll aber hinführo einer na< dem andern einen 
Tag lang die\es Amt auf \i< haben, und zu ge\e^ter Zeit ein Stü> aus der deut{en 
Uber\e^ung Lutheri deutli< vorle\en, die übrigen aber da}elbe in der Lateini{en 
Uber\e^ung des Castellio, oder au< \elb| in dem grie<i{en Text des Neuen 
Te|aments, oder in der Uber\e^ung der \ogenanten \iebenzig Dolmet{er in dem alten 
Te|amente na<le\en. Wer no< zu keinen von beyden tü<tig, der \oll zum wenig|en in 
der deut{en Bibel (wel<e ohnedem ein ieder unumgänglich haben und le\en muß) 
na<le\en, und al\o dem H. Gei|e \owohl dur< die Ohren als dur< die Augen die Thür 
zu \einem Herzen eröfnen. 

§. . 
 Wenn \ie \ingen, \o \ollen \ie an die Natur und die Verri<tungen der heiligen 
Engel fleißig geden>en, und daraus urtheilen, [6] was der Ge\ang der gei|li<en Lieder 
vor eine herrli<e Verri<tung \ey, und wie ehrerbietig man \i< bey dem\elben aufführen 
mü}e.  Es hat ein alter Kir<en-Lehrer die heiligen Engel mit Re<te zwa logika 

umnologika d. i. vernünftige Ge{öpfe genennet, wel<e be|ändig in dem Singen des 
Lobes Gottes ihre grö|e Lu| finden.  Die\e Be{reibung {i>et \i< \ehr wohl auf einen 
re<t{affenen Thomas-S<üler.  Sie \ollen \i< au< bemühen, die Lateini{en Ge\änge 
re<t ver|ehen zu lernen, und, wenn es nöthig i|, können \ie \i< der Hülffe der 
Präceptoren dazu bedienen.  Es \oll au< ein ieder ein Ge\angbu<, und da}elbe bey \i< 
führen, \o offt er es brau<et, worauf die Præfei der Chöre A<t zu geben haben. 
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§. . 
 Sie \ollen oft, und des Jahres zum wenig|en drey oder viermal na< ihren 
Decurien zum heiligen Abendmahl gehen. Dabey \ollen \ie beden>en, daß die\es 
Sacrament den Unwürdigen er{re>li< \ey, und die Erinnerungen der Präceptoren 
fleißig und mit dem Vor\a^e ihnen zu folgen anhören, die an \ie bey den gewöhnli<en 
Abbitten ge{ehen.  Vor allen Dingen \ollen \ie dabey erwegen, daß dieienigen immer 
{limmer werden, und \i< endli< ganz und gar in das Verderben |ürzen, die \i< ni<t 
na< dem Genu}e die\er heiligen Mahlzeit be}ern. 

§. . 
 Die Rede i| ni<ts anders, als eine Abbildung der Gedan>en, und al\o der Seele 
\elb|.  Derowegen \ollen die Schüler in ihren Reden behut\am \eyn, und \i< vor allen 
gottlo\en, {ändli<en, und lei<t\innigen Reden und Lügen um \o viel mehr hüten, ie 
mehr es ihnen vortheilhaftig i|, daß man aus \ol<er Be{eidenheit von ihrem guten 
und \itt\amen Gemüthe urtheile.  Wenn aber einer ein {ändli<es und Gottes 
verge}enes Gemüth an den Tag leget, \o werden die Præceptores [7] den\elben auf das 
härte|e zu |raffen, und im Zaum zu halten \u<en, damit er ni<t andere dur< \eine 
Gottlo\igkeit verführen möge.   
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T. . 

Von den Pfli<ten gegen Gott 

und den Nä<|en. 

§. . 
enn der Grund gut geleget i|, \o wird das übrige alles au< lei<tli< und wohl 
von |atten gehen.  Wenn die S<üler in der Gnade des unendli<en Gottes 

|ehen, \o werden \ie au< lei<tli< und willig die Pfli<ten gegen \i< und den Nä<|en 
beoba<ten.  Selb| die Natur befiehlet uns {on, daß ein ieder vor \i< \orge.  Es \ind 
daher dieienigen billig |rafbar, wel<e in den S<ulen theils die {ändli<en 
Kran>heiten des Gemüths unterhalten, wel<e zu heilen die S<ulen angeordnet \ind; 
theils dem Leibe die nöthige Vor\orge ver\agen, wovon wir glei< reden wollen. 

§. . 

 Daher \ollen die S<üler die heil\ame Regel der Alten: Sorge vor deine 
Ge\undheit! |ets vor Augen haben, und \i< die\elbe zu einer Vor{rift dienen la}en.  
Sie \ollen \i< deßwegen vor aller Unmäßigkeit hüten, weil \ie dadur< ihrer Ge\undheit 
{aden.  Sie \ollen den Müßiggang meiden, weil \ie dadur< ni<t weniger die Kräfte 
der Seelen, als des Leibes {wä<en.  Sie \ollen alles Sauffen und die Trun>enheit 
fliehen, weil \ie dadur< ihren Ver|and gar \ehr verderben.  Sie \ollen endli< au< das 
Tobaks-Rau<en billig gänzli< unterla}en, weil \ie dadur< \owohl zu vielem Trin>en 
angerei^et werden, als au< auf andere Wei\e ihren Leibern und Seelen gro}en S<aden 
zufügen, und die guten Sitten verderben.  Wir werden die\es le^tere \onderli< {arf 
be|rafen.  [8] 

§. . 
 Sie \ollen ferner au< alle {ändli<e Wollu| und Unzu<t vermeiden, damit \ie 
reine Hände zu Gott aufheben, und na< ihrer zukünftigen Glü>\eeligkeit mit 
vollkommenen Kräften |reben können, wel<e \ie dur< ein unkeu{es Leben {wä<en, 
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oder wohl gar verliehren würden.  Wenn \i< aber einer in Worten oder Geberden 
hierinnen vergehen würde, \o \oll er mit S<lägen, und andern Be{impfungen, wel<e 
in S<ulen gewöhnli< \ind, be|raft werden.  Würde \i< einer au< in der That \elb| \o 
weit vergehen, daß er na< den Bürgerli<en Ge\e^en ge|raft zu werden verdienet, \o \oll 
er aus der S<ule ge|o}en werden.  Derglei<en \oll au< demienigen wiederfahren, 
wel<er wieder des Reoris Verbot den Umgang mit einer Manns- oder Weibes-
Per\on ni<t unterla}en will. 

§. . 
 Ubrigens \ollen \ie \i< au< vor allem hüten, was der Ge\undheit auf einige 
Wei\e {aden kan.  Sie \ollen deswegen das Haupt fleißig reinigen, die Zähne und das 
Zahnflei{ \aubern, ni<t zu viel, no< zu ge{winde auf die Hi^e trin>en, aus der Kälte 
ni<t \obald in die Hi^e, oder aus der Hi^e in die Kälte lauffen, ni<t zu viel Ob| e}en, 
ihrer Natur in ihrem Lauffe ni<t unnöthigen Zwang anthun, u. \. f. 

§. . 
 Von der Spar\amkeit wird T. VIII. gehandelt, und gehöret alles dasienige 
hieher, was wir da\elb| von der Einri<tung der Re<nungen geden>en. 

§. . 
 Sie \ollen gegen andere das Gebot Chri|i ni<t verge}en: Alles, was ihr wollet, 
daß eu< die Leute thun \ollen, das thut ihr ihnen au<.  Vor allen Dingen \ollen \ie 
beden>en, daß die Præceptores an \tatt der Eltern ihre Erziehung [9] auf \i< haben.  
Daher \ollen \ie die\elben lieben, ihnen folgen und \i< dankbar gegen \ie erzeigen.  Und 
dies \ollen \ie ni<t nur gegen dieienigen Præceptores beoba<ten, unter deren Auf\i<t 
\ie anie^t würkli< |ehen, \ondern au< gegen die andern alle, wel<e in die\er S<ule an 
ihnen die Stelle der Eltern vertreten.  Sie \ollen \i< au< ni<t von dem lä<erli<en, 
einfältigen, und irrigen Wahne einnehmen laßen, als wenn Præceptores nur harte und 
|renge Zu<tmei|er wären, wel<e der Jugend ni<t das gering|e Vergnügen no< die 
{le<te|e Freyheit zula}en dürften.  Vielmehr \ollen \ie beden>en, daß die Eltern, ia 
\elb| das ganze gemeine We\en, ihnen auferleget habe, die Jugend, wo es mögli<, 
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freywillig, wo ni<t, au< mit Zwange zur Weisheit und Tugend, das i|, zur wahren 
Glü>\eeligkeit zu führen.  Werden \ie \i< die\e Vor|ellung fe| in das Gemüth 
eindrü>en, \o werden \ie ihre Pfli<t lei<tli< erkennen, und willig vollbringen.  Wie \i< 
aber die Untern gegen die præfeos und decuriones aufführen \ollen, wird  T. IIX.  
gezeiget werden. 

§. . 
 Es \ind öffters unter den S<ülern auf S<ulen die genaue|en und be|ändig|en 
Freund{aften ge|iftet worden.  Die\e Gelegenheit \ollen au< un\ere S<üler in a<t 
nehmen.  Daher \ollen \ie \i< vor Zan>, bei}enden S<er^, und andern derglei<en 
Dingen hüten, wodur< nur Uneinigkeit verur\a<et wird.  Sie \ollen au< ni<t glei< 
über alles Klagen wieder einander erheben, in dem \ie dadur< vielmehr zu einer neuen 
Feind{afft und Uneinigkeit Anlaß geben, der \ie hätten entgehen können, wenn \ie ein 
kleines Unre<t ver{mer^et hätten.  Hat aber einer etwas erhebli<es wieder den andern 
vorzubringen, \o \oll er \i< ni<t mit Worten oder Wer>en \elb| zu helfen \u<en, 

\ondern die Klage be{eiden vor den Decurio [10] bringen.  Die\er \oll \i< bemühen, 
Einigkeit unter ihnen zu |ifften und den Un{uldigen bey|ehen.  Allein wenn die Sa<e 
unter ihnen ni<t ent{ieden werden kan, \o \oll man \ie einem Præceptori, oder dem 

wö<entli<en Inſpeori, oder dem Reori der S<ulen vortragen.  Derienige aber 
\oll ni<t unge|raft bleiben, wel<er es ni<t bey ihrem Aus\pru< bewenden la}en, oder 
wohl gar dem mit verdrießli<en Worten begegnen wird, \o auf die\e Wei\e Re<t 
erhalten hat.  

§. . 
 So wenig wir die unzeitigen Klagen billigen, \o wenig werden wir mit der 
Aufführung derer zufrieden \eyn, wel<e den re<ten Verlauff einer Sa<e ni<t ge|ehen 
wollen, wenn \ie wegen einer bö\en That gefraget werden, \o ihr Mit-S<üler begangen 
hat.  Es halten die\es einige vor eine gro}e S<ande.  Allein derienige, wel<er mit 
derglei<en Lügen eine bö\e That zu verheelen \u<et, \oll ni<t anders ange\ehen werden, 
als wenn er \elb| an der\elben Theil gehabt hätte.  Derienige aber \oll no< weit {ärfer 
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ge|raft werden, der \i< unter|ehen wird, von den andern Lügen zu reden, und \ie zu 
verleumden. 

§. . 
 Wer einen unzü<tigen Buben, der \einem Exempel oder mit Worten einen andern 
zu verführen ge\u<t, einen Dieb, \onderli< des gemeinen Geldes, inglei<en einen, der 
mit Vor\a^ die Sa<en \einer Mit-S<üler oder etwas an dem S<ul-Gebäude 
verderbet, ni<t von freyen |ü>en anzeiget, der \oll, wenn die Bosheit auf andere Art 
entde>et wird, ge|rafft werden.  Es \ollen aber un\ere S<üler hierbey beden>en, daß 
eine bö\e That ni<t lange verborgen bleibe. 

§. . 
 Wer au< nur einen Dreyer |iehlt, der \oll ihn ni<t [11] nur vierfältig wieder 
er\e^en, \ondern auch mit Baculation und Carcer ge|raft werden.  Wird er es zum 
andern mahl thun, \o \oll die Strafe verdoppelt, bey dem dritten mahl aber \oll er aus 
der S<ule ge|o}en werden.  Wird aber der Dieb|ahl erhebli< \eyn, \o \oll glei< mit 
der le^ten Strafe verfahren, und ni<t er| auf ein neues Verbre<en gewartet werden.  

§. . 
 Vornemli< \oll der Dieb|ahl \ehr {arf be|raft werden, wenn \i< einer an den 
Almo\en vergreiffen wird, wel<e vor die ganze S<ule gehören.  Es \oll au< die 
Ent{uldigung ni<t gelten, als wenn einem etwas be\onders wäre gegeben worden, 
zumahlen nunmehr die milden und freygebigen Wohlthäter den Zu|and der S<ulen, 
und den Mißbrau< \ol<er Wohlthaten wi}en, und \ehen, wie viel bö\es daraus 
ent|anden \ey, und wie übel die\elben angewendet worden. 

§. . 
 Die S<üler \ollen \i< endli< bemühen, die Gun| der Patronen und Wohlthäter 
der S<ulen, wie au< aller erbaren Einwohner die\es Ortes dur< ihre gute Aufführung 
zu erhalten.  Daher \ollen \ie zu eben die\em Ende ihre Pfli<ten und Ge\e^e fleißig 



Ge\e^e der S<ule zu S. Thomæ. 
 
beoba<ten.  Sie \ollen \i< der Reinligkeit des Leibes und in der Kleidung befleißigen, 
indem wir \o wenig den Unflath, als den Pra<t in der\elben dulden werden.  Sie \ollen 
endli< die Leut\eeligkeit, Höfligkeit und Be{eidenheit überall auszuüben \u<en, zu 
re<ter Zeit vor andern den Huth abnehmen, ihnen aus dem Wege gehen, vor ihnen 
auf|ehen, und alles dasienige in A<t nehmen, was Chri|li<en und be{eidenen Leuten, 
die Um|ände der Sa<e und des Ortes lei<t an Hand geben. [12] 
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T. . 

Von der Eintheilung des gan^en Tages. 

§. . 
n die\em Entwurffe der tägli<en Arbeit wollen wir ni<t \o wohl die eigentli<e 
Be{affenheit der\elben, als vielmehr die Zeit anzeigen, wenn ein iedes ge{ehen 

\oll.  Von iener wird an \einem Orte gehandelt werden.  Hier erinnern wir vorher, daß 
un\ere S<üler keinen Verlu| grö}er und wi<tiger halten \ollen, als den Verlu| der 
Zeit.  Deßwegen \ollen \ie keinen Augenbli> vergebli< vorbey flie}en la}en.  Man muß 
bißweilen auf das E}en, auf den Præceptor oder auf einen Mit{üler warten.  Man 
hat bisweilen einige Minuten lang ni<ts zu thun.  Die Minuten \ind zwar einzeln und 
klein, wenn man aber eine Anzahl zu\ammen re<net, \o ent|ehet eine beträ<tli<e 
Summe daraus.  Damit al\o keiner die gering|e Zeit vorbey gehen la}e, darinnen er 
ni<ts, das i|, bö\es thäte, \o \oll ein ieder allezeit ein Bü<lein bey \i< führen, wel<es 
ein Præceptor ihm zu le\en befohlen, oder zum wenig|en ni<t verworfen, oder ein 
\ol<es, in dem er \eine Anmer>ungen aufgezei<net, die er in den öffentli<en Stunden, 
oder vor \i< ge\ammlet hat.  In die\em Bü<lein kan er le\en, und al\o dem Cato 
na<ahmen, wel<er \i< ehemahls ni<t ge{ämet hat, derglei<en in dem Römi{en 
Rathe zu thun.  Denn al\o wird er dem Müßiggang entgehen, wel<er einem edlen 
Gemüthe unerträgli< i|, und er wird erfahren, daß Heodus mit Re<t ge\agt habe:  
Wenn man zu einem kleinen Häuflein oft etwas weniges hinzu thut, \o wird endli< ein 
gro}er Haufe daraus. 

§. . 

 Wenn der Calefaor im Sommer frühe um 5. Uhr die S<üler aufgewe>et 
hat, \o \ollen die\elben munter auf|ehen, [13] \i< anziehen, wa{en, und \i< dabey der 
Krüge und Be>en und Guß|eine bedienen, damit \ie dem Boden keinen S<aden thun.  
Hierauf \ollen \ie \i< kämmen, reinigen, und bey dem andern Zei<en mit der Glo>e, 
wel<es in einer halben Stunde na< dem er|ern ge{ehen \oll, zum Gebet in das 
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Cœnacul begeben, und \i< da\elb| ordentli< in ihre Decurien |ellen, damit der 

wö<entli<e Inſpeor die Abwe\ende de|o lei<ter anmerken könne.  Der Decurio \oll 
allezeit bereit \eyn, die Nahmen der Abwe\enden anzuzeigen. Wer von dem Gebete 
wegbleiben will oder muß, es ge{ehe warum es wolle, der \oll \i< Abends vorher 
entweder \elb| ent{uldigen und die Ur\a<e zuglei< \agen, oder es von einem andern 
thun la}en.  Dieß \oll überhaupt bey allen Ent{uldigungen in A<t genommen werden, 
daß man nehmli< die\elbe zuvor anbringe, ehe der wö<entli<e Inſpeor oder 
Præceptor nach der\elben fraget.  Na< dem Gebete \oll \i< ein ieder an \einem Orte 
\oglei< hin\e^en, etwas {reiben oder le\en, und zwar al\o, daß der wö<entli<e 
Inſpeor \ehen könne, was \ie thun.  Sie \ollen au< ni<t vor halb \ieben Uhr 

auf|ehen, herna< aber \i< zur Abwartung der ordentli<en Leionen an{i>en.  Im 
Winter wird das er|e Zei<en um halb 6. Uhr gegeben, damit um 6. Uhr alle 
angezogen, gewa{en, und zu ihren weitern Verri<tungen bereit \eyn können. 

§. . 
 Sie \ollen die gemeinen Leiones mit einem Liede anfangen, bey de}en Anfange 
ein ieder zugegen \eyn \oll.  Sie \ollen aber vornemli< die Lieder \ingen, wel<e auf dem 
nä<|en Sonn- oder Fe|-Tage in der Gemeine ge\ungen werden, damit \i< die neuen 
zuglei< üben, und daher öffentli< alle Fehler de|o eher vermeiden können.  Na< dem 

Liede \oll ein Capitel aus der Bibel (\iehe T. I. §..) und herna< ein Stü> aus dem 

Deut{en Compendio Theologico vorgele\en werden.  Aus dem [14] Verzei<ni}e 

der Leionen erhellet, an wel<em Tage und iede Cla}e die er|e Stunde den 
Gottesdien| in der Kir<e zu be\u<en hat.  Aus dem\elben kan man au< \ehen, wie die 
Einri<tung der öffentli<en und Privat-Leionen be{affen \ey.  Um eilf Uhr \ollen 

die S<üler \pei\en, und darbey die Ge\e^e beoba<ten, wel<e T.VII. gegeben \ind.  
Sonntags und Donner|ags \ollen dieienigen, an wel<en die monatli<e Ordnung i|, 
das Current-Geld ein\ammlen.  Ubrigens \ollen \ie \i< in der Stunde na< Ti{ allezeit 
im Singen üben, und die\es de|o lieber und fleißiger in A<t nehmen, weil es zugleich 
\ehr viel zu ihrer Ge\undheit beyträgt. 
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§. . 
 Wie es mit den Na<mittags-Leionen gehalten werden \oll, können \ie aus dem 

Verzei<ni}e der Leionen \ehen.  Was bey den Lei<en und den Chören zu beoba<ten, 

die in der Stadt zu \ingen haben, \oll T. IV. gezeiget werden.  Die Zeit aber, darinnen 
\ie Abends vor Ti{e oder \on| ni<ts ordentli<es zu thun haben, \ollen \ie keinesweges 
mit Müßiggange, Sauffen, Herumlauffen und derglei<en verderben: \ondern beden>en, 
daß man ihnen die\elbe, als ein Eigenthum überla}en habe, das \ie na< ihrem Belieben 
gebrau<en können, damit \ie na< und na< lernen mögen, \elb| auf ihr be|es \ehen, und 
dasienige vernünftig anwenden, was das ko|bar|e unter allen Dingen i|.  Daher \oll 
\i< au< keiner unter|ehen, nur einen Augenbli> aus der S<ulen zu gehen, davon \ie 
ni<t ihren Præceptoribus oder Eltern auf der Stelle Re<en{aft geben können.  

Man kan au< hier zuglei< an\ehen, was den Decurionibus T. IX. §.. anbefohlen 

i|. 

§. . 
 Zu dem Abend-E}en i| die \e<|e Stunde be|immet.  Den Re| der\elben Stunde 
können \ie zu einem erlaubten [15] Vergnügen anwenden.  Dieß wird aber ni<t 
angenehmer no< be}er ge{ehen können, als wenn \ie \i< in der Mu\ik üben.  
Uberhaupt \ollen \ie au< die\e Stunde al\o anwenden, daß \ie aufri<tig und ohne 
Betrug dem Decurioni oder wö<entl. Inſpeori anzeigen können, wo und wie \ie 
die\elbe zugebra<t haben.  Sie \ollen au< darauf \ehen, daß iederzeit in der S<ule zum 
wenig|en zweene S<üler von ieder Decurie \ind, wel<e \agen können, wo die übrigen 
zu finden \ind. 

§. . 
 Um \ieben Uhr \ollen alle in der S<ulen zugegen \eyn, und bis zu dem Abend-
Gebete, das i|, bis a<t Uhr im Sommer in ihren Kammern, im Winter an ihren 
Ti{en und in ihrer Ordnung le\en, {reiben, und lernen.  Hierbey wird der 
wö<entli<e Inſpeor ni<t nur auf \ie A<tung geben, Ruhe und Ordnung unter 
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ihnen zu erhalten, \ondern au< ihnen mit Rath und Hülffe in dem Studiren an die 
Hand zu gehen, wenn ihn einer be{eidentli< und ohne Tumult darum er\u<et.  Um 
neun Uhr \ollen \ie \i< alle ohne Geräu{e und Lermen zu Bett begeben, ihre Kleider 
aber an die darzu be|immten Oerter legen, damit \ie die\elben de|o lei<ter finden 
können.  Vorher aber \ollen \ie \i< reinigen, und wenn etwas an den Kleidern zerri}en, 
\ol<es ausbe}ern.  Der Calefaor \oll vor das Li<t und Feuer \orgen, und 
keineswegs ge|atten, daß einer Feuer herum trage, oder in \einer Kammer habe.  Er 
\elb| aber \oll A<t geben, daß die gemeinen Laternen ni<t ausle{en, worinnen ihm die 
Purganten an die Hand gehen \ollen.   

§. . 
 Wenn \ie \i< niedergelegt haben, \o \ollen \ie, ehe \ie no< ein{laffen, andä<tig 
beten, und darauf na< dem Exempel des Pythagoras, alles wiederhohlen, was \ie an 
dem gan^en Tage gehöret, ge\ehen, oder \elb| gethan haben, damit al\o das [16] 
Gedä<tniß ge|är>et wird, und \ie an Klugheit und Gottesfur<t tägli< de|o mehr 
zunehmen und wa<\en mögen. 

§. . 
 Wer in der Na<t aus Muthwillen oder Boßheit alle, oder einen und den andern 
in \einer Ruhe |öhret, \oll hart ge|raft werden, inglei<en wer \ein, oder, wel<es no< 
{limmer i|, des andern Bette befle>et, oder das S<laf-Hauß \elb| verunreiniget, und 
al\o andern unnöthigen Verdruß verur\a<et.  Es \oll au< der be|raft werden, wel<er 
aus Na<läßigkeit oder Bosheit den Abtritt be\udelt, oder die Thüre ni<t ver{lie}et, 
und ma<et daß der Ge|an> in das Gebäude dringet.  Und da einem ieden daran 
gelegen i|, daß kein Frieden-Stöhrer oder Unfläter verborgen und unge|raft bleibe. \iehe 

T. IX. §.... 

  



Ge\e^e der S<ule zu S. Thomæ. 
 

§. . 
 Wer ohne Erlaubniß des wö<entli<en Inſpeoris, und Reoris des Na<ts 

von der S<ule wegbleibet, der \oll das er|e mahl mit dem Carcer ge|raft, das andere 
mal aber aus der S<ule ge|o}en werden. 
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T. . 

Wie die S<üler \i< in der Kir<en, bey den 

Lei<en, und der Currende aufführen \ollen. 

§. . 

s \ollen die Thomas-S<üler fleißig beden>en, daß das all\ehende Auge Gottes 
vornehmli< auf dieienigen \ehe, wel<e thun als wolten \ie ihm den äu\erli<en 

Dien| erwei\en, und daß Gott ni<t, wie die Men{en, mit einem blo}en äu\erli<en 
S<ein und ver|ellter Heiligkeit zufrieden \ey.  Daher \ollen \ie ni<t dur< [17] eine 
heu<leri{e Be{eidenheit ihr la|erhaftes Gemüth zu verbergen \u<en, \ondern ihre 
Ehrerbietigkeit gegen Gott al\o bewei\en, daß \ie bey Verri<tung einer ieden Art des 
Gottesdien|es ni<ts thun, als was ihre Pfli<t und der Wohl|and in dem Hau\e 
Gottes von ihnen erfodert.  Sie werden al\obald den Nu^en von ihrer Frömmigkeit 
empfinden, indem die Leute ihnen hinführo geneigter, und freygebiger gegen \ie \eyn 
werden, als eine Zeit her ge{ehen i|, wenn \ie ihr |illes und frommes Leben \ehen 
werden. 

§. . 

 Es \oll al\o ein ieder zur ge\e^ten Zeit an \einem Orte er{einen. Der Præfeus   
\oll die Abwe\enden aufzei<nen, er \elb| aber \oll beden>en, daß ein re<t{affener 
Officier allezeit der er|e und le^[z]te in dem Felde \eyn mü}e.  In der Kir<en \oll \i< 
ein ieder in \eine Ordnung und an \einen Ort begeben, und \ich an dem\elben allezeit, wie 
ein Soldat auf \einen Po|en munter und fleißig finden la}en.  Do< \ollen \ie hierbey 
alles Lermen und allen Tumult äu\er| meiden und fliehen.  Sie \ollen \i< au<, \o viel 
mögli<, vor die Augen der gan^en Gemeinde |ellen, ihre Bü<er auf{lagen, die Augen 
und Ohren auf den Præcentor ri<ten und, wenn die\er ein Lied mit heller Stimme 
und vernehmli< angefangen hat, insge\ammt munter ein|immen, und al\o zeigen, daß \ie 
Singens wegen da \ind.  Die\es aber \ollen \ie de|o fleißiger in A<t nehmen, wenn zum 

E 
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Anfange des Gottesdien|es, oder bey der Austheilung des heiligen Abendmahls, wenige 
Leute mit\ingen, oder wenn die Orgel unter dem Singen ni<t ge\pielet wird. 

§. . 
 Sie \ollen \i< aber ni<t einbilden, daß \ie in der Kir<e nur deßwegen wären, daß 
\ie \ingen, \ondern vornehmli< au<, daß \ie hören \ollen.  Damit \ie al\o de|o lei<ter 
und [18] fleißiger zuhören mögen, \o \ollen \ie \i< gewöhnen, ni<t nur den Innhalt und 
die wi<tig|en Stü>e einer Predigt na<zu{reiben, \ondern au< na< und na< etwas 
mehreres von den Gedan>en und der Abhandlung anzumer>en.  Denn hierdur< werden 
\ie den wi<tigen Vortheil erlangen, daß \ie ni<t nur genau auf dasienige mer>en 
können, was man ihnen vor\agt, \ondern au< die Reden anderer Leute na<{reiben, 
und in einem kurzen Begriffe abfa}en können. 

§. . 
 Wenn \ie vor der Gemeinde |ehen, und ihr Amt verri<ten, \ollen \ie niemahls 
das Haupt bede>en, es mü|e denn ihnen die Kälte unerträgli< \eyn.  Ubrigens \ollen \ie 
\i< gewöhnen die Kälte zu ertragen, und dur< die\elbe die Glieder ihres Leibes 
abzuhärten, wel<es zu der Ge\undheit \ehr viel beyträgt.  Sollte aber die Kälte na< 
dem Urtheile des wö<entli<en Inſpeoris vor die iungen Leute zu |reng \eyn, \o \oll 

einer unter ihnen in der Thomas- oder Nicolai-S<ule ihnen eine Predigt vorle\en, 
wel<e \ie andä<tig anhören \ollen.  

§. . 
 Bey den Lei<en \ollen \ie bey Zeiten er{einen, und keine Gelegenheit zu einigem 
Verzuge geben.  Bey der Proceſon \elb| \ollen die Decuriones A<tung haben, daß 
die Untern ni<t aus Na<läßigkeit oder Muthwillen die Ordnung im Gehen oder 
Singen |öhren.  Es \oll \i< keiner {ämen \ein Ge\angbu< in der Hand zu haben.  
Sie \ollen au< fleißig A<tung geben, wenn \ie |ill |ehen oder fortgehen \ollen.  Es \oll 
endli< ein ieder mit in die Gottes-Acker-Kir<e gehen, und den ganzen Gottesdien| 
auswarten.  Wer hierinnen etwas ver\iehet, der \oll an dem Lei<en-Gelde be|raft 
werden. 



Ge\e^e der S<ule zu S. Thomæ. 
 

§. . 
 Es \oll keiner von den Chören, wel<e dur< die Ga}en [19] der Stadt gehen, und 
\ingen, und von Alters her die Currende genennet worden, wegbleiben, er mü|e denn im 
nöthigen Falle einen Externum  an \einer Stelle mitgehen la}en.  Beoba<tet er aber 
die\es ni<t, \o \oll ihm die\er einzige Tag bey der Austheilung des Currend-Geldes vor 
zwey Tage angere<net werden, an denen er re<tmäßiger Wei\e weggeblieben wäre.  
Ubrigens \ollen \ie auf der Stra}en be{eiden gehen, ni<t lauffen, die Bü<er in der 
Hand haben, und beden>en, daß \ie vor den Augen der Patronen, ia \elb| vor den 
Augen des Hö<|en wandeln.  Wel<e in den Häu\ern herumgehen, das Geld zu 
\ammlen, \ollen \i< au< gegen die Unhöfli<en höfli< und be{eiden aufführen, reinli< 
in den Kleidern gehen, und treuli< und aufri<tig mit dem gemein{aftli<en Gelde 

handeln, worunter au< das ihrige begriffen i|. \iehe T. II. §.. 

§. . 
 Die\es betrifft au< das Gregorius-Gehen, inglei<en alle übrige Singe-Chöre.  
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T. v. 

Wie \ie \i< in den S<ulen und bey dem 

Studiren aufführen \ollen. 

§. . 

Der Anfang der Leionen \oll mit einem Liede gema<t werden, wie T. III. §.. 
ge\agt worden.  Wer bey dem Anfange der\elben ni<t zu gegen i|, \oll als ein Primaner 

\e<s Pfennig, als ein Secundaner und Tertianer einen Dreyer, als ein Quartaner 
einen Pfennig geben.  Die weiter unten \i^en, \ollen ni<t um Geld ge|raft werden. [20] 

§. . 

 Das Amt eines Quæstoris \oll einer na< dem andern eine Wo<en lang führen. 

Der Quæstor \oll dieienigen, wel<e zu \päte gekommen, oder eine ganze Stunde 
ver\äumet haben, in ein darzu be|immtes Bü<lein aufzei<nen, und die\es na< 
geendigter Leion dem Præceptori übergeben.  Die\er wird mit einem dreyfa<en 

Zei<en oder Bu<|aben (V. venia.  E. excuſatio.  M. malitia) anzeigen, wel<e 
Erlaubniß erhalten, wel<e \i< ent{uldiget haben, wel<e aus Bosheit weggeblieben 

\ind.  Die\e le^tere \ollen vor iede Stunde eben \o viel erlegen, als §.. auf die 
Ver\äumung des Gebetes ge\e^t worden.  Wie es mit den Ent{uldigungen gehalten 

werden \oll, |ehet in dem T. III. §..  Aus die\em Bu<e \oll wö<entli< die Nahmen 

der Abwe\enden in ein Regi|er eingetragen werden, damit man na< iedem halben Jahre 
lei<tli< \ehen könne, wie oft und warum ein ieder aus den Leionen geblieben \ey. 

§. . 
 Es \oll \i< ein ieder an denienigen Ort \e^en, wel<er ihm angewie\en i|.  Keiner 
\oll den andern hierinnen hindern.  Es \oll niemand unnü^es Ge{wä^e führen, la<en, 
zan>en, \pielen.  Es \oll ein ieder |ill \eyn, und fleißig auf das A<t haben, was ihm ein 
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Præceptor oder ein Mit-S<üler vor\aget.  Wer redet, \oll, wenn es mögli< i|, das 

Ge\i<t dem Præceptori zuwenden. 

§. . 
 Wenn ihnen etwas auswendig zu lernen befohlen wird, \o \ollen \ie die\es genau 
und ri<tig beoba<ten, und beden>en, daß das Gedä<tniß der Grund aller Gemüths-
Kräfte \ey, und dur< eine be|ändige Ubung unterhalten und al\o ge|är>et werden 
mü}e.  Sie \ollen ferner beden>en, daß die Na<t eine Mutter [21] des Gedä<tni}es \ey, 

und daher fleißig in A<t nehmen, was im T. III. §.. von der Wiederholung der 

tägli<en Arbeit na< dem Exempel des Pythagoras ge\agt worden. 

§. . 
 Es \oll ein ieder allezeit in der S<ulen ni<t nur \eine Bü<er, \ondern au< 
Federn, Dinte, und rein Papier bey \i< haben, und \i< gewöhnen, den Vortrag des 
Præceptoris mit wenigen Worten, oder Abbreviaturen aufzuzei<nen, und al\o den 
gan^en Innhalt de}elben zu behalten.  Es wird au< \ehr viel hierzu helfen, was wir 

oben T. IV. §.. von dem Na<{reiben der Predigten ge\agt haben. 

§. . 
 Was ihnen die Præceptores zu {reiben, aus andern Spra<en zu über\e^en, 
oder weitläuftiger auszuführen anbefehlen, \ollen \ie al\o ausarbeiten, damit man \ehen 
kan, daß \ie ihren größten Fleiß darauf gewendet haben.  Sie \ollen beden>en, daß man 
bey den Knaben aus ihrer S<rift, bey den Erwa<\enen aber aus ihrer S<reib-Art und 
Rede von der Be{affenheit ihres Gemühts urtheilen könne.  Daher \oll ein ieder allezeit 
\o {reiben, daß[s] man daraus von \einer Gemüths-Art etwas vortheilhaftes 
muthma}en könne.  Sie \ollen im S<reiben die Zeilen ni<t zu enge zu\ammen \e^en, 
damit entweder die Præceptores oder \ie \elb| eine be}ere oder glei<gültige Redens-
Art, ein be}eres Wort, oder \on| etwas nöthiges dabey anmer>en können.  
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§. . 
 Wenn einer \i< faul, und na<läßig aufführet, \oll er au\er der Strafe, wel<e 
natürli<er Wei\e darauf folget, au<, wenn es ein Alumnus i|, na< einer und der 

andern Erinnerung bisweilen mit der Carena ge|raft werden, damit er al\o erfahre, daß 
Paulus mit Re<t ge\agt habe: Wer ni<t arbeitet, \oll au< [22] ni<t e}en.  I| es aber 
ein Externus, \o \oll es \einen Eltern, oder Patronen angezeiget werden, damit \ie 
wi}en, wem \ie ihre Wohlthaten geben.  Wenn an einem muthwilligen und groben 
Men{en die Worte ni<t mehr helfen wollen, \o \oll er mit der Baculation und dem 

Carcer be|raft werden. 

§. . 
 Wenn \i< einer die\er Zu<t wieder\e^en, und z. E. \agen wollte, der Præceptor 
thäte ihm Unre<t; wenn er ni<t na< dem er|en oder andern Gebot |ille \eyn wollte, \o 
\oll man ihn aus der S<ule gehen hei}en, und ni<t eher wieder in die\elbige aufnehmen, 
als bis er eine öffentli<e Abbitte gethan, und \einen Fehler vor denen bekannt und 
bereuet, vor wel<en er \i< \o \ehr vergangen hat. 
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T. v. 

Von der Mu\ik.  

§. . 

s haben un\ere Vorfahren angeordnet, daß die Mu\ik auf der Thomas-S<ule 

getrieben, und von den da\igen Alumnis in allen Stadt-Kir<en be\orget werden 
\oll.  Daher \ollen die\e fleißig an ihren Beruff und an ihr Amt geden>en, und \i< in 
die\er Kun| auf das mögli<|e zu üben \u<en, und beden>en, daß \ie ein Wer> thun, 
wel<es \elb| die himmli{en Heer{aaren mit dem grö|en Vergnügen treiben. (\iehe T. 

I. §..)  Sie \ollen al\o mit hö<|em Ern|e alle ihre Kräfte anwenden, daß \ie wohl 

\ingen lernen.  Sie \ollen ni<t nur keine Stunde ver\äumen, wel<e zu die\er Ubung 
be|immet i|, \ondern au< dieienige Zeit zu die\em erlaubten Gemüths-Vergnügen 
anwenden, in wel<er \ie ni<ts ordentli<es zu thun haben, und wel<e andere mit dem 
{ändli<en Müßiggange und Spielen verderben. [23] 

§. . 
 Do< muß man allen Mißbrau< hierinnen vermeiden, und die\e Ubung ni<t zu 
allerhand S<ande und Muthwillen anwenden, die nur zu dem öffentli<en Gottesdien|e 
und einer vergnügten Gemüths-Ruhe dienen \oll.  Daher \ollen \ie \i< ni<t unter|ehen, 
ohne Erlaubniß des Reoris und Cantoris eine Ver\ammlung mit Singen zu 
belu|igen, oder überhaupt in ein Hauß Singens wegen zu gehen.  Wenn ihnen aber 
derglei<en zu thun \ollte erlaubt werden, \o \ollen \ie \i< bemühen, \owohl dur< erbare 
und be{eidene Aufführung, als dur< ihre Mu\ik \i< beliebt zu ma<en.  Um zehn Uhr 
\ollen \ie alle na< Hau\e kommen, und wenn die\es ni<t ge{i<t, \o \oll der 
Praefeus deßwegen ge|raft werden.  

  

E 
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§. . 
 Es \ollen alle auf den Wink und Tact des Præcentoris A<t haben.  Wer in der 

Mu\ik etwas ver\iehet, und einen merkli<en Fehler begehet, \oll  gl. wer aber da}elbe 

mit Fleiß oder Bosheit thut, \oll  gl. Strafe geben.  Die\es Geld \oll zu In|rumenten 

und den Mu\icali{en Bü<ern na< Belieben des Cantoris angewendet werden.   Der 

Quæstor \oll vor derglei<en Re<nungen, inglei<en vor die Bü<er und Instrumente 
fleißig \orgen.  Wenn etwas verdorben oder be{ädiget wird, \o \oll er es al\obald dem  
Cantori anzeigen, wel<er es na< \einem Urtheil entweder auf des Thäters oder 
gemeine Unko|en ma<en la}en wird.  

§. . 
 Die S<üler \ollen das Geld, wel<es man ihnen, bey was vor Gelegenheit es 
au< \ey, vor das Singen giebt, in die gemeine Bü<\e legen, und es dem Reori 
anzeigen.  Wo die Ge\e^e ni<t zurei<en, \oll die\er da}elbe na< \einen Gutbefinden 

austheilen.  (\iehe T. II. §..) [24] 
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T. v. 

Wie \i< die S<üler bey dem E}en 

verhalten \ollen.  

§. . 

er zur ge\ezten Zeit, das i| um . und 6. Uhr ni<t da i|, der\elbe \oll ni<t 

nur des E}ens verlu|ig \eyn, \ondern au< no< über die\es von dem 
wö<entli<en Inſpeore ge|raft werden, wenn er ni<t eine wi<tige Ur\a<e 

\eines Wegbleibens anführen kan.  An die Stelle de}en, der aus re<tmäßigen Ur\a<en 
abwe\end i|, \oll \i< ein Externus \e^en, den der wö<entli<e Inſpeor erwählet, und 
de}elben Stelle in allen Fällen vertreten \oll.  Wenn aber die\es ni<t i|, \o \ollen \i< 
die Anwe\enden in der Abwe\enden Theile theilen.  Keiner \oll \einen Theil verkauffen, 
oder aus dem Cœnacul tragen, es \ey denn zu einem Kranken, oder in die Kü<e.  Von 
den Kranken \iehe T. X. 

§. . 
 Sie \ollen, wie allezeit, al\o vornemli< au< bey dem E}en die Gottesfur<t, 
Be{eidenheit, und Reinligkeit ni<t aus den Augen \e^en.  Wer na< dem geendigten 
öffentli<en Gebet er| zu Ti{e kömmt, \oll vor \i< zu beten ni<t verge}en.  Keiner \oll 
dem andern über Ti{e weder aus Boßheit no< aus Vor\a^e verdrüßli< oder 
be{werli< \eyn.  Sie \ollen \i< der Gewohnheit der Alten erinnern und die\elbe 
na<ahmen, wel<e die Ti{-Ge\ell{afft vor eine ni<t nur angenehme, \ondern au< 
heilige und ho<verpönte Verbindung an\ehen, deren Verle^ung eines ieden eigener 
S<u^-Gott be|rafe.  Wenn einer ungewa{en oder mit unflätigen Kleidern zu Ti{e 
kommen \ollte, \o wird ihn der wö<entli<e Inſpeor zur S<ande an einen Ort allein 
\e^en, und da\elb| \pei\en la}en. [25] 
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§. . 
 Bey den Spei\en, wel<e \i< ni<t wohl in einzelne Theile eintheilen la}en, als 
Suppen und derglei<en, \ollen \ie Ordnung, Be{eidenheit, und Billigkeit beoba<ten, 
ni<t zu ge{wind und zu begierig e}en, und al\o \i< vor Freßigkeit, Gei^, und 
Unreinigkeit hüten, an den Kno<en ni<t, wie die Hunde, nagen, oder \ie herum werffen. 
oder auf dem Ti{e herum liegen la}en.  Die theilbaren Spei\en \ollen die Mittlern 
theilen, den Untern aber darauf A<t zu haben, und zu \agen erlaubt \eyn, wel<es Stü> 
zu vergrö}ern oder zu verkleinern \ey, worna< \i< au< dieienigen ri<ten \ollen, wel<e 
das E}en eintheilen.  Es \oll einer na< dem andern in \einer Ordnung zulangen, und 
dasienige Stü> allezeit behalten, was er einmal mit der Hand, Gabel, oder dem Me}er 
angerühret hat.  Ein ieder \oll \einen Be<er vor \i< behalten.  Weil die Untern \on| 
ni<ts mehr herum zu gehen haben, \o \ollen \ie munter, ge{wind, do< ohne Geräu{e 
und Tumult einem ieden \einen Trun> aus ihrer ordentli<en Ti{-Kanne darrei<en. 

§. . 
 Unter währendem E}en \oll ihnen einer etwas nü^li<es, hi|ori{es, kur^es, und 
lei<tes vorle\en, das der wö<entli<e Inſpeor verordnet.  Wenn der Leor lie\et, 
\ollen die andern |ill {weigen, wer die\es ni<t thut, wird von dem wö<entli<en 
Inſpeore ge|raft werden.  Es \oll aber hinführo einer na< dem andern eine[n] Tag 

lang Leor \eyn. 

§. . 
 Die\e Ordnung und Ti{-Zu<t \ollen \ie de|o genauer beoba<ten, wenn \ie in 
andern Häu\ern aus Gütigkeit ge\pei\et werden.  Daher \ollen die Alumni, wel<e die\e 
Wohlthat genie}en, [26] beden>en, daß \ie, wie überall, al\o au< über Ti{e ein 
Zeugniß ablegen \ollen, wie man in die\er S<ule lebe und \i< aufführe, und daß \ie 
\owohl dur< ihre Vergehungen und Unhöfligkeit der gan^en S<ule {aden, als \ie ihr 
dur< eine höfli<e und be{eidene Aufführung nu^en. 
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§. . 
 So bald man na< Ti{e gebetet und ge\ungen hat, \o \oll alles von den Ti{en 
rein hinweg ge{afft werden.  Ein ieder \oll au< darauf \ehen, das keiner, aus 
Muthwillen oder aus Boßheit, in den Teller {neide, oder den\elben aus dem Cœnacul 
trage, oder die übrig gebliebenen Stü>en Brod mit \i< nehme, und herna< muthwillig 
bald da, bald dorthin werffe.  Neb| den andern \oll au< in\onderheit der Calefaor 
darauf \ehen, daß keine S<üler in dem Cœnacul unordentli<en Trin>ens wegen 
zu\ammen kommen und da\elb| bey\ammen \i^en.   
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T. X. 

Wie \i< die S<üler in ihren Kammern 

aufführen, und ihre Sa<en wohl zu Rathe 

halten \ollen. 

§. . 

er Calefaor \oll neb| den übrigen fleißig A<t haben, daß die S<laf-Säle in 
denienigen Stunden ver{lo}en bleiben, in wel<en die S<üler in der Kir<en in 

den  Leionen oder bey Ti{e \ind.  Es \oll au< ein ieder \ein Bett, \o viel es mögli< 

i|, rein halten, und niemals ohne Erlaubniß des Reoris oder wö<entli<en 

Inſpeoris in eines andern Bette liegen. [27] 

§. . 
 Beyde Kammer-Ge\ellen in ihrer Kammer eine \ol<e Einri<tung haben, daß \ie 
niemals er{re>en dörffen, wenn der wö<entli<e Inſpeor, oder ein anderer 
Præceptor, unvermuthet in die\elbe kömmt.  Sie \ollen ihre Bü<er und andere 
Sa<en ordentli< an einen be|immten Ort legen, und die\elbe fleißig von dem Staube 
reinigen.  Die Bibel und das Ge\angbu< \ollen \ie allezeit an der Hand haben.  Sie 
\ollen keinen Degen oder ander Gewehr bey \i< führen.  Wenn man eins bey ihnen 
finden wird, \o \oll es verfallen \eyn.  Sie \ollen ihre Kammern au< bey Zeiten 
auskehren, damit aller Unflath auf einmal hinwegge{affet werden kan. 

§. . 
 Und weil man in den Kammern |ill und ruhig |udiren \oll, \o \oll keiner einigen 
Tumult oder ein Geräu{e erwe>en.  Sollte \i< aber einer derglei<en unter|ehen, \o 
\ollen ihn die Decuriones, und zwar, wer unter ihnen der nä<|e i|, |ille \eyn hei}en, 
\i< aber \elb| dabey alles Flu<ens und S<impfens enthalten.  Wenn aber einer na< 
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der andern Erinnerung ni<t gehor<en, |ille und ruhig \eyn wollte, \o \oll es der 
Decurio dem wö<entli<en Inſpeori anzeigen, wel<er ihn na< \einem Urtheile und 
na< Be{affenheit des Verbre<ens |rafen wird.  Bey einem \ehr |ar>en Tumulte \oll 
der nä<|e unter den Un{uldigen und Ver|ändigen mit der Glo>e ein Zei<en geben.  
Wer \i< hierauf ni<t al\obald in \eine Kammer, oder, wenn es S<laf-Zeit i|, in \ein 
Bett begiebt, der \oll als ein Stöhrer der innerli<en Ruhe ange\ehen, und deßwegen 
{arf ge|raft werden. 

§. . 
 Ein ieder \oll ein Re<nungs-Bü<lein führen, und darinnen [28] theils \eine 
Einnahme, theils \eine Ausgabe auf{reiben.  Keiner \oll etwas fal{es darein \e^en, 
weil man es {arf |rafen wird, wenn man derglei<en erfähret.  Der Decurio \oll zum 
wenig|en in allen Wo<en die Ausgaben dur<le\en, und dieß mit \einer Unter{rifft 
bezeugen.  Mer>et er aber einige Ver{wendung oder einen Betrug, \o \oll er es dem 
Reori anzeigen.  Es \oll au< ein ieder in dem\elben Bü<lein ein Verzei<niß von 
\einen Büchern und andern Sa<en haben, da}elbe alle Monathe fleißig dur<le\en, und 
\owohl die Ab- als Zunahme der\elben anmer>en.  So oft der wö<entli<e Inſpeor,   
der Reor, ein Patron, oder die Eltern \ol<es Bü<lein zu \ehen verlangen, \o \ollen 
\ie es ihm zeigen, und da}elbe ni<t eher wegwerffen, als bis \ie die Erlaubniß erhalten 
haben, aus der S<ule zu gehen. 
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T. X. 

Von den Pfli<ten der Præfeorum. 

§. . 
Wel<e über andere ge\e^et \ind, \ollen beden>en, daß man von ihnen Re<en{aft fodere, 
wenn die Untergebenen etwas ver\ehen.  Ubrigens \ollen \ie die andern allezeit mehr 
dur< ihre Exempel und dur< genaue Beoba<tung ihrer Pfli<ten, als dur< Befehle 
und Drohungen zu regieren \u<en.  Sie \ollen \i< vor allen {impfli<en Worten, no< 
mehr aber vor barbari{en Zu{lagen hüten, die Abwe\enden aber und die 
Wieder\pen|igen dem wö<entli<en Inſpeori oder Reori anzeigen.  Sie \ollen au< 
allezeit um gehörige Erlaubniß bitten, und ihr Amt dem nä<|en Mit{üler auftragen, 
\o oft \ie dur< eine Rei\e, dur< einen nöthigen Gang, oder \on| dur< etwas von 
dem\elben abgehalten werden. [29] 

§. . 

 Die Untergebenen \ollen dem Præfeo ohne murren folgen, und alles 
unverdro}en, und munter ausri<ten, was er ihnen bey der Verwaltung \eines Amtes 
befiehlet.  Sollte er aber ihnen unre<t thun, oder etwas unbilliges, oder zu viel auflegen, 
\o \ollen \ie den Præfeum ni<t zu der Zeit zur Rede \e^en, da \ie die Sa<e thun 
\ollen \ondern er| na< verri<teter Sa<e freundli< mit ihm reden.  Wenn der 
Præfeus no< länger unbillig und zu |renge mit ihnen verfahren wollte, \o \ollen \ie 

die Sa<e dem wö<entli<en Inſpeori oder dem Reori anzeigen.  Wer aber dem  

Præfeo bey den Verri<tungen \eines Amtes ni<t folget, der\elbe \oll, na< 
Be{affenheit der Sa<e, hart ge|raft werden.  

§. . 
 Wel<e über die Chöre in der Kir<en, bey den Lei<en, oder auf den Stra}en 
ge\e^et \ind, die \ollen darauf \ehen, daß alle darzu gehörigen S<üler zur re<ten Zeit 
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zugegen \ind.  Die Abwe\enden \ollen \ie auf{reiben.  Sie \ollen au< zur re<ten Zeit 
den Anfang des Liedes \agen, und den Clavem, wenn es nöthig i|, angeben, damit die 

übrigen ihre Bü<er auf{lagen, und \o nahe, als es mögli< i|, zu dem Præcentor 
treten können.  Sie \ollen au< dasienige fleißig beoba<ten, was oben T. IV. §. . i| 
ge\agt worden.  

§. . 
 Die a<t Decuriones \ollen auf gute Zu<t und Ordnung \ehen.   Sie \ollen 

1.  Ihren Untergebenen an \i< ein Exempel der Frömmigkeit, Be{eidenheit, des 
Flei}es, und der Reinligkeit zeigen, das Gute [30] fleißig zu befördern \u<en, die andern 
|rafen, erinnern, ihnen bey|ehen. 

2.  Die Untern \ollen ihnen anzeigen, wie oft \ie in den Frey-Stunden weg- und wohin 
\ie gehen, damit \ie auf Verlangen des wö<entli<en Inſpeoris oder Reoris von 
einem ieden Re<en{aft geben können.  

3.  Sie \ollen den Untern zeigen, wie \ie \par\am leben, ihr Geld wohl zu Rath halten, 

und in\onderheit ihr Re<nungs-Bü<lein einri<ten \ollen, davon T. IIX. §. . 

4.  Wenn einer wegen einer Kran>heit oder andern Ur\a<e willen in \ol<e Um|ände 
geräth, daß er einer be\ondern Pflegung und Wartung bedarf, \o \oll \i< vornehmli< 
der Decurio \einer annehmen; die Tertianer aber \ollen na< ihrer Ordnung die 
übrigen Dien|e verri<ten, das E}en, die Arzneyen hohlen u. \. f.  

Der Decurio \oll von iedem \einer Untergebenen, wenn er ni<t ein Primaner i|, 
monathli< einen Gro{en empfangen, hingegen aber \ollen \ie \on| von keinem Untern 
das gering|e Geld annehmen, wie es bisher aus Gewohnheit wieder alle Ge\e^e 
ge{ehen i|.  Sollte aber einer etwas fordern, oder wenn ihm etwas freywillig gegeben 
wird, es annehmen, \o \oll er ienes vierfa<, die\es aber doppelt wieder erlegen, wel<es 
Geld die Bibliothek empfangen \oll. 
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§. . 
 Der Calefaor \oll frühe zuer| auf|ehen, und zule^t zu Bette gehen, auf das 

Feuer und Li<t \orgfältig a<t geben, worinnen ihm die Purganten helfen \ollen.  Er 
\oll nirgends Feuer leiden, es \ey denn zur be|immten Zeit und an gehörigem Orte.  Er 
\oll [31] im Sommer um fünf Uhr, und im Winter um halb \e<s mit der Glo>en ein 
Zei<en geben, die andern aufwe>en, und im Winter das Cœnacul einhei^en, damit 
herna< das Gebet in einer halben Stunde \einen Anfang nehmen könne.  Er \oll ferner 
\orgen, daß alle Thüren zu der Zeit ver{lo}en \ind, da \ie ni<t nothwendig offen |ehen 
mü}en.  Daß ni<ts an dem gan^en Gebäude, wel<es er in be\onderer Auf\i<t hat, 
befle>et, zerbro<en, oder auf einige Wei\e be{ädiget; hingegen alles zu re<ter Zeit 
gereiniget; inglei<en daß keine Kohlen heimli< aus den Oefen genommen werden. 

§. . 
 Da aber der Calefaor alleine ni<t auf alles zuglei< \ehen kan, \o erla}en wir 
ihm zwar hierdur< ni<ts von \einer Pfli<t, befehlen ihm aber vornemli< auf das 
Cœnacul A<t zu haben.  Im übrigen \ollen wö<entli< zweene von den a<t 

Custodibus, wel<e na< den a<t Decurionibus folgen, der eine auf das obere, der 
andere auf das untere S<laf-Hauß die Auf\i<t haben, und neb| den übrigen, wel<e 
zuglei< vor das S<ul-Gebäude, und gemeine Wohl \orgen \ollen, be\onders darauf 
\ehen, ob etwas zerbro<en, oder aus Na<läßigkeit oder Bosheit verdorben \ey, und 
die\es al\obald dem Reori anzeigen.  Ein ieder Custos \oll na< geendigter Wo<e 
dem folgenden alles ri<tig und unbe{ädigt übergeben, und dasienige vor \ein Geld 
er\e^en la}en, was dur< \ein Na<\ehen, oder dur< eigene S<uld be{ädiget worden.  

Derglei<en Auf\i<t \oll au< ein ieder Quæstor, (von denen §.. geredet wird) auf das 

Zimmer haben, darinnen \eine Cla}e öffentli< gelehret wird.  

§. . 
 Die Purganten \ollen \orgen, daß das Gebäude gereiniget [32] und um den 
gehörigen Lohn von dem ausgekehret werde, wel<em wir es anbefehlen werden.  Sie 
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\ollen ferner dem Calefaori helfen, wie T. III. §. . ge\agt worden.  Sie \ollen au< 

vor die Ste>en und Ruthen \orgen, und auf Befehl der Præceptorum denienigen 
zü<tigen, wel<er mit den\elben ge|raft werden \oll. 

§. . 
 Es \oll einer na< dem andern in ieder Cla}e das Amt des Quæstoris auf \i< 

nehmen, und (ohne das was §. . erinnert worden) die Abwe\enden in den Kir<en und 

in der S<ule aufzei<nen, wie wir T. V. §. . ge\agt haben.  Wenn einer hierinnen 

aus Liebe oder Haß wieder \eine Pfli<t handeln \ollte \o \oll er na< Befinden der 
Sa<e ge|raft werden. 

§. . 
 Der er|e Præfeus, der Lei<en-Famulus, die Famuli der Præceptorum, 
und die Unter|en in ieder Cla}e, \ollen fleißig vor das Lei<en-Geld \orgen, und mit 
dem\elben treuli< umgehen.  Wenn einer etwas aus Na<läßigkeit ver\ehen \ollte, \o \oll 

er den S<aden er\e^en.  Sollte er es aber aus Boßheit thun, (\iehe T. II. §. .) \o 
\oll er no< härter ge|raft, und bey dem andern mal von \einem Amte ent\e^et werden. 
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T. X. 

Von der Verpflegung der Kranken. 

§. . 
ie S<üler \ollen ein nü<ternes und mäßiges Leben führen, damit \ie ni<t 

lei<tli< in eine Kran>heit fallen. (T. II. §. .)  Sie \ollen \i< au< bey dem 

er|en Anfalle der Kran>heit dur< Mäßigkeit, und wenn es nöthig i|, dur< eine ruhige 
Verpflegung [33] \elb| zu helfen \u<en, ehe \ie na< dem Arzt {i>en. 

§. . 
 Wenn es aber {einet, daß \i< hierdur< die Kran>heit ni<t heben la}e, \o \ollen 
\ie den Reorem um Erlaubniß bitten, und \elb|, wenn es mögli< i|, zu dem 

Medico gehen, oder, wenn es ihre S<wa<heit ni<t zulä\t, den Decurionem zu ihm 

{i>en, und von ihrer Kran>heit Na<ri<t geben.  Wenn ihnen der Medicus einige 
Ar^neyen giebt, \o \ollen \ie mäßig leben, und \eine Vor{rift genau beoba<ten. 

§. . 
 Wenn es der Medicus vor dienli< hält, oder es die Kran>heit \elb| erfordert, 
daß der Kran>e an einem warmen Orte eine be}ere Verpflegung habe, \o \oll er \i< in 
die Kran>en-Stube begeben, na<dem er vorher die Erlaubniß von dem Herrn Vor|eher 
der S<ulen erhalten hat.  Er \oll au< aus der Kü<en wei<ere und be}ere Spei\en 
bekommen, wel<e ihm ein Tertianer überbringen \oll, den die Ordnung trifft.  Sollte 
aber die Kran>heit no< gefährli<er \eyn, \o \oll eine Frau, wel<e auf E. Ho<-Edlen 
Raths Ko|en unterhalten wird, auf ihn A<t haben, ihn warten, und ni<t aus der 
Stube gehen la}en. 

§. . 
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 So bald es \eine Kran>heit zulä\t, \o \oll er die Kran>en-Stube verla}en.  Der 
Decurio \oll au< A<t haben, daß \i< keiner bey dem Kran>en aufhalte, als der zu 
\einer Wartung be|immet i|. Er \oll au< kein Spielen oder Gelag in der Kran>en-
Stube ge|atten.  [34] 
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T. X. 

Wie \i< \owohl die Verrei\enden, als au< 

dieienigen verhalten \ollen, wel<e von der S<u- 

le Ab{ied nehmen wollen. 

§. . 

s \oll kein S<üler ohne erhebli<e Ur\a<e verrei\en.  Sie \ollen ni<t in die Dorf-
S<en>en gehen, ni<t tan^en, no< \i< bey einigen liederli<en Gelagen finden 

la}en.  Wenn man derglei<en von ihnen erfähret, \o \ollen \ie mit Carcer oder um 
Geld ge|raft, oder, wenn die\es ni<t helfen will, aus der S<ule ge|o}en werden. 

§. . 
 Wer um nöthiger und gere<ter Ur\a<en willen verrei\en, oder von der S<ule 
wegleiben muß, der\elbe \oll vorher bey dem Reore, wö<entli<en Inſpeore, und 

den Præceptoribus in \einer Cla\\e um Erlaubniß bitten, den Tag \einer Wiederkunft 

anzeigen, und den\elben in ein darzu verfertigtes Bü<lein bey dem Calefaor mit 

eigner Hand {reiben.  Herna< \oll er einen Externum an \eine Stelle {affen, der 

vor ihm die Currende, und andere Verri<tungen be\orge, wel<e kein Alumnus auf \i< 
nehmen kan.  Die\er \oll zur Belohnung an \einer Stelle mit \pei\en. 

§. . 
 Wenn einer über die ge\e^te Zeit von der S<ule wegbleibt, \o \oll ihm vor ieden 
Tag no< einmal \o viel von den Currend-Geldern abgezogen werden, als \on| ge{i<t, 
wenn [35] \i< einer ordentli<er Wei\e bey \einer Rei\e ent{uldiget hat.  Wer ohne 
Erlaubniß einen Tag und eine Na<t von der S<ule wegbleibt; mit dem\elben \oll es 
gehalten werden, als wenn er ordentli<er Wei\e eine gan^e Wo<e weggeblieben wäre.  
Bleibet er zwey, drey, oder vier Tage weg, \o \oll es vor eben \o viel Wo<en ange\ehen 
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werden.  Bleibet er aber no< länger hinweg, \o \oll er na< der Anzahl der Tage über 
die\es mit Carcer und Baculation hart be|rafet werden.  Wenn einer vierzehn Tage 

von der S<ule wegbleibt, \o \oll er vor einen Alumnum, \o davon gelauffen i|, 
gehalten, und ohne wi<tige Ur\a<e, darüber der Reor mit denen übrigen Collegen 
erkennen, E. Ho<-Edler Rath aber den Aus\pru< thun wird, ni<t wieder angenommen 
werden. 

§. . 
 Wenn einer zwar mit gehöriger Erlaubniß von der S<ule wegbleibt, aber keinen 
andern an \eine Stelle verordnet hat, \o \oll der Decurio einen an die\elbe {affen, 
wel<er au}er dem Ti{e au< etwas Geld von dem Verrei|en empfangen \oll.   Der 
Calefaor \oll es dem Reori und wö<entli<en Inſpeori anzeigen, wenn einer 
über den ge\e^ten Tag von der S<ule wegbleibt. 

§. . 
 Wel<e aus der S<ule Ab{ied nehmen wollen, \ollen es ein viertel Jahr vorher 
dem Reori anzeigen.  Sie \ollen na< de}elben Anleitung eine Rede verfertigen, 

darinnen \ie Gott, den Patronen, und Præceptoribus {uldigen Dan> \agen, und vor 
das Wohl des gemeinen We\ens und der S<ulen Gott bitten, darauf ihnen au< der 
Reor und \eine Collegen alles Gutes wün{en, und ein verdientes Zeugniß geben 
werden. [36] 

§. . 
 Wenn einer ohne Erlaubniß des Reoris von der S<ule ziehet, läuft oder 
wegbleibt, \o \oll ihm der S<impf wiederfahren, wel<er derglei<en Leuten in den 
S<ulen zu wiederfahren pfleget, und das Geld, wel<es er zur Caution gegeben hat, 

zur Vermehrung der Bibliothec angewendet werden.  Derglei<en \oll au< denen 
wiederfahren, wel<e zur Strafe aus der S<ulen ge|o}en werden. 
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§. . 
 Wenn \i< aber einer na< vielen vorhergehenden Erinnerungen no< al\o 
aufführet, daß er weder im Studiren, no< in der Mu\ik, no< im S<reiben und 
Re<nen zunimmt, und al\o keine Hoffnung zeiget, daß die Wohlthaten bey ihm wohl 
angewendet werden, \o \oll der Reor neb| den übrigen Collegen den Aus\pru< 
thun, und ihm auf Befehl E. Ho<-Edlen Rathes, do< ohne Be{impfung, den 
Ab{ied geben, damit er zu re<ter Zeit no< etwas anders lernen möge.  Es gehet bey 
der ie^igen Verfa}ung der S<ulen ni<t lei<tli< an, daß einer ohne \ein Ver{ulden 
und Bosheit S<ulden ma<e.  Wenn al\o einer mehr S<ulden ma<et, als er in einem 
halben Jahre von \einer ordentli<en Einnahme bezahlen kan, \o \oll er auf glei<e Wei\e 
\einen Ab{ied bekommen   Das Cautions-Geld aber wird hier ni<t zur ordentli<en 
Einnahme gere<net.  
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T. XII. 

Von den Externis. 

§. . 
as wir oben von der Gottesfur<t, Erbarkeit, von dem Flei}e, der Dan>barkeit 
und übrigen guten Sitten ge\agt [37] haben, gehet alle S<üler an, wenn \ie in 

un\erer S<ule in guten Kün|en und Wi}en{aften unterri<tet werden wollen.  Daher 
\ollen \ie es \o genau beoba<ten, als wenn es hier no<mals mit allen Worten 
wiederhohlet wäre. 

§. . 
 Allein da au< einige S<üler allhier leben, wel<e neb| dem Unterri<t au< 
andere Wohlthaten zu erhalten \u<en: \o \ollen \ie au< alle Pfli<ten beoba<ten, wel<e 
ihnen bey dem Genu}e \ol<er Wohlthaten obliegen.  Z. E. wenn \ie an der Stelle der 
abwe\enden Alumnorum \pei\en wollen, \o \ollen \ie bey dem wö<entli<en 

Inſpeore darum anhalten, und in der Currende, bey den Lei<en, in der Kir<e, und, 
wo es \on| nöthig i|, die Stelle des Abwe\enden fleißig vertreten. 

§. . 
 Die Untern, wel<e Altari|en genennet werden, \ollen bey ihrer Verri<tung alle 
Ehrfu<t gegen Gott an den Tag legen, und \i< der\elben ni<t {ämen, indem an 
andern Oertern der vornehm|e Leute Kinder derglei<en willig auf \i< nehmen.  Wenn 
\ie die Litaney \ingen, \o \ollen \ie \i< andä<tig und be{eiden dabey aufführen, und \i< 
\owohl hierdur<, als au< dur< ihre Zunahme in der Singe-Kun| den Weg zu einer 
Stelle unter den Alumnis bahnen.  Sie \ollen \i< aber vornehmli< vor dem fre<en 
Betteln hüten, wodur< eine Zeither un\ere S<ule in eine bö\e Na<rede gekommen. 
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§. . 
 Wenn ein Altari|e, oder ein anderer S<üler den Communicanten, oder andern 
aus der Kir<e kommenden mit Betteln be{werli< \eyn, oder in ein Hauß Bettelns 
halber gehen [38] oder iemand \on| um Geld an\pre<en wollte, der\elbe \oll bey dem 
er|en mal mit S<lägen ge|raft, bey dem andern mal aus der S<ule ge|o}en, und, 
wenn er alsdenn no< ni<t aufhöret, in das Zu<t-Hauß geführet werden. 

§. . 
 Es \oll \i< kein S<üler unter|ehen in den Wirths-Häu\ern, oder bey Gelagen 
und Tanzen {le<ter Leute weder alleine, no< au< mit Instrumental-Mu\ik zu 
\ingen, und zur Uppigkeit und Wollu| Gelegenheit zu geben.  Allein zu erbaren und 
an\ehnli<en Leuten \ollen \ie auf ihr Verlangen gehen, und \ie mit einer an|ändigen 
Mu\ik zu vergnügen \u<en.  Es \ollen aber na< dem Urtheile des Cantoris, und na< 

erhaltener Erlaubniß des Reoris ge{i>te Knaben darzu auserle\en werden, wel<e 
die\er Wohlthat würdig zu \eyn {einen.  Wer na< vorhergegangener Erinnerung ein 
oder zweymal wieder die\es Ge\e^ handelt, \oll aus der S<ule ge|o}en werden. 

§. . 
 Unterde}en ver\agen wir den Externis die Wohlthaten ni<t, wel<e ihnen 
freygebige Leute erzeigen wollen.  Allein wir \u<en es dur< die Ge\e^e \o weit zu 
bringen, daß die\elben, \o viel es mögli< i|, wohl angewendet werden.  Wenn al\o 
iemand, (wir wün{en und bitten aber, daß es viele thun mögen) einem Externo eine 
Wohlthat erwei\en, und ihm in \einem Hau\e \ingen la}en will, \o \oll ihm die\er ein 
Zei<en bringen, wel<es \owohl der Reor der S<ulen, als au< der S<üler \elb| 
unter{rieben hat, und zuglei< den Patron bitten, daß er es entweder mit der 
Unter{rift \eines Nahmens, oder einem andern Zei<en bekräftigen wolle.  Wer \i< 
ohne [39] derglei<en Zei<en in ein Hauß zu gehen unter|ehet, der \oll er|li< in der 
S<ulen be|raft, und wenn die\es ni<ts helfen will, in das Zu<t-Hauß geführet, und 
ihm da\elb| die Lu| zu Betteln vertrieben werden.  Wer aber ein Zei<en erhalten hat, 
der\elbe \oll \i< be{eiden im Singen, in Reden, in Geberden, und in der ganzen 



Ge\e^e der S<ule zu S. Thomæ. 
 
äu\erli<en Bezeugung aufführen, ein dankbares Gemüth \ehen la}en, und zeigen, daß er 
der empfangenen Wohlthaten ni<t unwürdig \ey.  Es \oll au< kein S<üler \eine 
Zei<en ohne Erlaubniß des Reoris no< weniger aber um Geld, einem andern  

überla}en.  Wer \i< die\es zu thun unter|ehet, der\elbe \oll \ein  

Zei<en, und die Wohlthat verliehren. 

 

Das vornehm|e Ge\e^ i|: 

Befördere das Wohl der S<ule. 

 


